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¥eter Classen

Des Königreichs hohe Schule

Zum 750. Jubiläum der Universität Neapel

Am 5. Juni dieses Jahres kann die Universität
Neapel den 750. Jahrestag ihrer Gründung fei-
ern, und das ist zugleich das Jubiläum der älte-
sten Universitätsgründung Europas überhaupt.
Denn die älteren Universitäten, Paris und Bo-
logna vor allem, dann Oxford, Montpellier, wohl
auch Cambridge: sie sind nicht gegründet wor-
den, sondern allmählich entstanden und hatten
eben durch die ersten .Reformen" eine feste
Gestalt gewonnen, als Friedrich 11.,der Kaiser
der Römer und König von Sizilien aus stau-
fischem Hause, auf den Gedanken kam, in sei-
nem südlichen Erbreich und für dieses Reich
eine hohe Schule zu schaffen, nach dem Muster
Bolognas, zugleich aber gegen Bologna.
Friedrich war mütterlicherseits der Enkel Ro-
gers 11.(König 1130-54), des Gründers der nor-
mannischen Monarchie im Süden Italiens, und
diesem mütterlichen Großvater - von dem ihn
ein volles Jahrhundert trennte! - glich er wohl
mehr als dem väterlichen, dem deutschen Fried-
rich I. (Kaiser 1155-90). Die Gründung der Uni-
versität gehört zu der großen Reorganisation
seines sizilischen Erbreiches, die Friedrich 11.
seit der Kaiserkrönung .(1220) betrieb, nachdem
er acht Jahre lang, zunächst als Kandidat des
Papstes, nördlich der Alpen die Herrschaft im
deutschen Reich gegen den Welfen Otto IV. er-
stritten und gesichert hatte. Einigen unmittelbar
nach der Krönung in Rom erlassenen kaiser-
lichen Gesetzen folgten Hoftage im Erbreich,
Kämpfe gegen unbotmäßige Barone, seit 1223
Feldzüge gegen die aufständischen Sarazenen
Siziliens. Das Regnum war von der norman-
nischen Dynastie zu einem Staat gemacht wor-
den, der französisch-normannische. Elemente
nicht nur mit italienisch-langobardischen, son-
dern auch mit griechischen und arabischen ver-
einte. Um die zentralistisch regierte Monarchie,
die es im deutschen Reich nicht geben konnte,
hier wiederherzustellen, nachdem langer Bür-
gerkrieg ihre Grundlagen erschüttert hatte, ver-
schob Friedrich den gelobten Kreuzzug wieder
und wieder. Gewaltsame Unterdrückung des
Widerstandes genügte freilich nicht: man mußte
auch regieren und verwalten können, und dazu
brauchte man qualifizierte Männer. Noch von
Syrakus aus, d. h. mitten zwischen den Feld-
zügen gegen die sarazenischen Bergfestungen
auf Sizilien, erließ Friedrich die Gründungs-

urkunde für die Universität, die wir in deutscher
übersetzung wiedergeben. '
Friedrich von Gottes Gnaden Kaiser der Römer
und allzeit Mehrer des Reiches, König von
Sizilien, an alle Erzbischöfe, Bischöfe, Kirchen-
oberen, Grafen, Barone, Justitiare, Kämmerer,
Richter, Bail/is und an alle im Königreich Sizilien
Lebenden, Huld und alles Gute!
Mit der Hilfe Gottes, durch den Wir leben und
regieren, dem Wir alle Unsere Taten darbringen,
dem Wir al/es Gute, was Wir tun, zurechnen,
wünschen Wir, daB viele Menschen in Unserem
Königreich durch einen Brunnen der Wissen-
schaften und eine Pflanzstätte der Gelehrsam-
keit krug und vorausschauend werden, so daB
sie, durch das Studium urteirslähig gemacht, in
der Beobachtung des Rechten dem gerechten
Gott dienen, dem alles dient, und Uns gefallen
durch die Pflege der Gerechtigkeit, dereri Ge-
boten zu gehorchen Wir jedermann befehlen.
Wir haben nun angeordnet, in Neapel, der lieb-
lichen Stadt, die freien Künste zu lehren und
Studien aller Fächer einzurichten, auf daB, wer
nach Wissenschaft hungert und begehrt, hier im
Königreich al/es finde, woran er seine Gier
stille» und niemand gezwungen werde, in die
Ferne zu pilgern und in fremden Landen zu bet-
teln, um der Wissenschaft nachzuspüren. Nach
Unserem Willen sol/ dies Unserm Staat Nutzen
bringen, indessen Wir mit besonderer Gunst und
Liebe für Unsere Untertanen sorgen, die, wenn
sie gehörig ausgebildet sind, groBe Erwartungen
hegen und gute Aussichten erhoffen können.
Denn der Erwerb von Fähigkeiten kann nicht
fruchtlos sein: Adel wird verliehen, Amtsstühle
bereitgestellt, es totqt reicher Gewinn, Freund-
schaft und Gunst stellen sich ein. Ferner rufen
Wir gelehrte Männer nicht ohne großen Lohn
und Ruhm in Unsere Dienste, und wenn sie sich
durch Beständigkeit im Studium ausgezeichnet
haben, übertragen Wir ihnen die Verwaltung von
Recht und Gerechtigkeit.
Heiter und eifrig sollen nun die Scholaren zu den
Studien eilen, die sie sich wünschen. Zum Woh-
nen überlassen Wir ihnen einen Ort, wo es alle
Dinge in Fülle gibt, wo geräumige Häuser zur
Verfügung stehen, wo die Bürger freundlich ge-
artet sind, wo Lebensmittel zu Land und zu Was-
ser leicht eingeführt werden können. Wir selbst
schaffen den Studenten günstige Bedingungen,
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ordnen ihre Verhältnisse, suchen Lehrer, ver-
sprechen gute Aussichten und werden den wür-
dig Befundenen Stipendien verleihen. Wir brin-
gen die Studenten unter die Augen der Ver-
wandten, befreien sie von viel Mühsal, erlösen
sie von langen Reisen und Wanderschaft in der
Fremde. Wir schaffen ihnen Sicherheit vor Räu-
bern, und wer bisher auf weiter Reise durch
ferne Lande sein Vermögen verlor, soll sich nun
infolge unserer Freigebigkeit freuen, die eigene
Schule mit geringen Kosten auf kurzem Weg zu
erreichen.
Aus der Zahl der Doktoren, die dorthin zu sen-
den Wir beschlossen haben, schicken Wir jetzt
den Richter Magister Roffred von Benevent, un-
sem Getreuen, als Professor des bürgerlichen
Rechts, einen Mann von groBer Gelehrsamkeit
und erprobter Treue, die er Unserer Majestät
allezeit erwiesen hat und in den Wir unser Ver-
trauen wie in nur irgend einen Getreuen Unseres
Reiches setzen.
Also befehlen Wir Euch allen, die Ihr die Pro-
vinzen regiert und Amter verwaltet, dies alles
überall öffentlich bekannt zu machen und unter
Strafe für Leib und Vermögen anzuordnen, daB
kein Scholar zum Studium das Königreich ver-
lasse und daß innerhalb des Königreiches nie-
mand wage, an anderem Ort zu lehren oder zu
lernen; und wenn jemand aus dem Königreich
auf Schulen auBerhalb des Königreiches ist, des-
sen Verwandten sollt Ihr unter der genannten
Strafe auftragen, daß der Student bis zum kom-
menden Michaelisfest zurückkehre.
Die Bedingungen, die Wir den Scholaren zu-
billigen, sind folgende: Vor allem sollen in der
genannten Stadt Doktoren und Magister in jeder
Fakultät sein. Die Scholaren aber, woher sie
auch kommen, genieBen Sicherheit auf dem Hin-
und Heimweg wie beim Aufenthalt; weder am
Leib noch am Vermögen dürfen sie Schaden lei-
den. Die besten Wohnungen, die in der Stadt an
Scholaren vermietet werden, sollen zwei Gold-
unzen Miete kosten; darüber darf die Schätzung
nicht steigen. Unterhalb dieser Grenze sollen
alle Wohnungen gemäB der SChätzung von zwei
Bürgern und zwei Scholaren vermietet werden.
Darlehen sollen von dazu eingesetzten Personen
an Scholaren gegeben werden, soweit dies nötig
ist; Bücher sollen dafür zum Pfand gegeben und
zurückerstattet werden, sofern von den Scho-
laren dafür Bürgen gestellt werden. Ein Scholar
aber, der ein Darlehen erhalten hat, darf nicht
aus dem Lande gehen, bis er das Darlehen be-
zahlt oder die Leihgabe zurückerstattet oder den
Gläubiger In anderer Weise befriedigt hat. Die
Leihgaben dürfen aber von den Kreditgebern
nicht zurückgefordert werden, solange der Scho-
lar beim Studium verweilt. In Zivilsachen können
alle nur vor ihren Magistern und Doktoren ver-
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klagt werden. Für Korn, Wein, Fleisch, Fisch und
anderes, was Scholaren am Leben hält, setzen
Wir keinen Höchstpreis fest, weil das Land an
all diesem OberfluB hat. Dies alles wird den
Scholaren ebenso wie den Bürgern und auf dem
Lande verkauft werden.
So laden wir Euch denn zu so groBem und löb-
lichem Werk, zum Studium, ein und versprechen
die genannten Bedingungen zu erfüllen, Euch
selbst alle Ehre zu erweisen und allgemein an-
zuordnen, daB Euch von jedermann Ehre erwie-
sen wird.
Gegeben in Syrakus den 5. Juni in der 12. Indik-
tion (1224).
Die Überlieferung und der Text der nicht im
Original erhaltenen Urkunde bieten im Einzelnen
manche Schwierigkeiten, die uns hier nicht be-
schäftigen sollen. Der moderne Leser des Textes
wird verblüfft sein über die Einzelheiten mate-
rieller und rechtlicher Fürsorge: nicht nur Rechts-
sicherheit für Personen und Sachen und eigene'
Gerichtsbarkeit, sondern auch die Preise von
Wohnungen und Lebensmitteln macht Friedrich
zum Gegenstand der Erörterung. Indessen ist
gerade dies nichts Neues, sondern wir finden
es gleichzeitig oder früher in Bologna, Paris und
Oxford, bei Universitäten also. die nicht Einrich-
tungen eines Königs waren, sondern Korpora-
tionen Lehrender und Lernender. Dem Gründer
von Neapel kommt es in diesen Abschnitten nur
darauf an, den gerufenen Scholaren dieselben
materiellen und rechtlichen Privilegien zu bieten,
die sie von anderen Studienorten kennen.
Für den Kaiser und Köoig war etwas anderes
entscheidend, wie jede Zeile seiner Urkunde er-
kennen läßt: seine Untertanen sollen studieren
können, in erster Linie Jurisprudenz studieren,
weil sein Staatsbau Amtsträger in Rechtspre-
chung und Verwaltung, für Finanzen und Staats-
wirtschaft braucht. überall in Italien, in auto-
nomen Städten wie an geistlichen und weltlichen
Höfen, werden jetzt Leute gebraucht, die eine
moderne Rechtsbildung besitzen. Das Studium
soll aber im eigenen Lande stattfinden, von
Friedrich gefördert und beaufsichtigt zugleich -
nicht im "Ausland", das heißt praktisch: nicht
in Bologna, der faktisch ein Monopol genießen-
den Juristen-Universität. Denn Bologna stand
den dem Kaiser widerstrebenden lombardischen
Städten nahe, und mochten Stadt und Scholaren-
Korporation sich oft streiten, der unmittelbaren
Kaiserherrschaft entzogen sich beide. Friedrich
handelte jetzt für sein Erbreich, für die slzlllsche
Monarchie, die ein moderner Verwaltungsstaat
werden sollte: so gesehen war Bologna Aus-
land. Der Kaiser und König scheidet scharf sein
Regnum, in dem er absolute Herrschaft bean-
sprucht, von dem Imperium, in dem seine Herr-
schaft sich mit anderen Gewalten auseinander-



setzen muß. Wenn er jetzt als König seinen Un-
tertanen den Weg nach Bologna untersagte, so
verbot er als Kaiser zwei Jahre später das
Bologneser Studium überhaupt - freilich ver-
gebens: Bologna bestand fort.
Vor Friedrich hatten andere Fürsten Privilegien
für Magister und Scholaren erteilt, wie Kaiser
Friedrich I. 1158 in einem allgemeinen Gesetz
oder Philipp 11.von Frankreich 1200 im ersten
großen Privileg für Paris; kastilische Könige hat-
ten die Domschule von Palencia materiell geför-
dert. Im sizilischen Reich gab es die medizinische
Schule von Salerno, deren rechtliche Stellung sich
freilich nicht klar erkennen läßt. Aber die Stiftung
einer neuen hohen Schule durch den Fürsten
für das Land, vor allem zur Erziehung von Be-
amten, war ein durchaus neuer Gedanke Fried-
richs 11., und mit Recht hat E. Winkelmann in
seiner Heidelberger Prorektoratsrede von 1880
von der ersten "Staatsuniversität" gesprochen
(zu einer Zeit übrigens, da Heidelbergs Selbst-
verwaltung von einem Prorektor geleitet wurde,
weil der Großherzog in Karlsruhe regelmäßig
den Rektor-Titel führte).
Der König und Kaiser sorgt für die Einrichtung
eines Studiums - spätere Urkunden sprechen
vom Studium generale, und er scheint nichts
Wichtiges vergessen zu haben. Nur eines kommt
nicht vor: die Universitas, wie man schon damals
die Korporationen der Lehrenden und Lernen-
den nennt, die in verschiedener Weise das Stu-
dium zu Bologna, Paris oder andernorts tragen.
(Die dem Historiker geläufige Tatsache, daß
.Universltät" zunächst nichts anderes als Kor-
poration, Genossenschaft heißt, muß hier hervor-
gehoben werden.) Das heißt nun nicht, daß es
solche Korporation nicht geben soll; sie ist bald
nachweisbar, und sie ist für viele Zwecke not-
wendig, wie für die Ausübung der Gerichtsbar-
keit oder die Bestellung der Taxatoren, die Mie-
ten festsetzen wie in Paris und Bologna. Aber
in erster Linie ist Neapel ein königliches Stu-
dium, Anstalt des Staates, das drückt deutlicher
als alles andere die Berufung und Besoldung
der Professoren durch den König aus. Die Ge-
schichte dieser Universität ist von der des Rei-
ches bestimmt worden: die schweren Kämpfe
des Kaisers und seiner Söhne mit Papsttum und
Städten haben mehrfach zurAufhebung, Ver-
legung und Wiederherstellung (reformatio) des
Studiums geführt, bis die französischen Nach-
folger der Staufer, die Anjous, ihre Residenz in
Neapel aufschlugen und die Reformatio König
Karls I. (1266) der Hochschule Dauer verlieh.
Denn der "liebliche Ort", das darf nicht verges-
sen werden, war reich und lag verkehrsgünstig,
aber er war keine Königsstadt der Normannen
und Staufer gewesen.
Jacob Burckhardt hat Friedrichs Staatsbau an

die Spitze gestellt, als er im ersten Kapitel sei-
ner "Kultur der Renaissance in Italien" den
"Staat als Kunstwerk" beschrieb, und er hat ge-
rade den "Studienzwang" als ein Kennzeichen
des zentralistischen Obrigkeitsstaates hervorge-
hoben: mit Recht, und doch wird man zugleich
sagen müssen, daß Friedrich 11. ein Beispiel
nicht nur für Zwang (dessen Wirkung man ohne-
hin nicht an modernen Polizeistaaten messen
darf), sondern auch für die Förderung der Stu-
dien gegeben hat. Angefangen mit der Gründung
t.ertdas durch Jaime 11. von Arag6n 1300 über
Karls IV. Universität Prag (1348) und Rudolfs des
Stifters WienerGründung (1365) bis zu Ruprechts
Heidelberg (1386) und vielen anderen landes-
fürstlichen Universitäten wirkt das einmal ge-
gebene Beispiel, hier mit weniger, dort mit mehr
Zwang. Da die Neapler Gründungsurkunde in
die Briefsammlung des Petrus de Vinea, des
Kanzlers Friedrichs, aufgenommen wurde, die
ein Jahrhundert das große Lehrbuch diplo-
matischer Stilistik blieb, ist manche Gründungs-
urkunde, wie die von Prag 1348, z. T. wörtlich
derjenigen Neapels nachgebildet.
Die Spannung zwischen gelehrter Korporation
auf der einen und öffentlicher Autorität auf der
anderen Seite ist seit dem 13. Jahrhundert ein
Grundthema der Geschichte aller Universitäten-
keineswegs nur der königlichen, fürstlichen oder
kirchlichen Stiftungen; ohne öffentliche, staat-
liche oder kirchliche Förderung und ohne den
Schutz der Staatsrnacht hat keine gelehrte Kor-
poration lange bestehen können. Wir können
dies Thema hier nicht verfolgen, sondern nur
noch eine Bemerkung über Neapels wissen-
schaftliche Leistung in der Frühzeit hinzufügen.
Der Erfolg des Kaisers war nicht so gering, wie
die ältere Forschung glaubte. Schon für die
Stauferzeit (bis 1266) konnte E. Kantorowicz
mindestens 21 Universitätslehrer in Neapel
nachweisen (eine Zahl, die sich heute vermeh-
ren ließe), darunter neben solchen der in Bo-
logna gelehrten Fächer, des weltlichen und
kirchlichen Rechts und der Artes, auch min-
destens einen Theologen - und unter den Stu-
dierenden aus dem hohen Adel des Regnum
Siciliae sollte einer zu einem der größten Ge-
lehrten des Mittelalters werden. Der im Jahr
nach der Unlversltätsqründunq geborene Tho-
mas, Sohn des Grafen Landulf von Aquino, be-
zog nach Elementarstudien in Monte Cassino als
14- bis 15jähriger die Universität Neapel; dort
hat er das Fundament seiner philosophischen
Studien gelegt und vor allem den Aristoteles
studiert, bis er nach fünf Jahren dem Prediger-
orden beitrat. Durch seine Gestalt sind die An-
fänge der Universtät Neapel denkwürdig nicht
nur in der Geschichte gelehrter Institutionen,
sondern auch der Wissenschaften selbst.
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Die Grünqungsurkunde von 1224steht In der Chronik des
RICHARD VON S. GERMANO; besser als die Ausgabe von
C. A. GARUFI, Rerum Itallearum Scripta res VII 2 (1938)
S. 113-116 Ist der Abdruck bel TORRACA In der Storia
dell a Unlversita di Napoll (siehe unten) S. 14 f.; hierauf
beruht unsere Obersetzung. Nach der Briefsammlung des
Petrus de Vinea Ist die Urkunde gedruckt bei J. L. A.
HUILLARD-BRIOHOLLES, Hlstorla dlplomatiea Frlderlel
seeundl 112 (1852) S. 450-453, danach die Obersetzung
von K. J. HEINISCH, Kaiser Frledrich 11. In Briefen und
Berichten seiner Zelt (1968) S. 69-72. Eine kritische Be-
arbeitung der Oberllelerung und des Textes der Urkunde
steht aus.
Weitere Literatur Ist genannt bel P. CLASSEN, Die älte-
sten Universitätsrelormen und Universitätsgründungen

des Mittelalters. I~ den Heldelberger Jahrbüchern 12(1~)
S.72-92. Das wichtigste für diese Skizze: A. GAUDENZ.,
La eostituzione dl Federieo 11 ehe Interdiee 10 StudiO
Bolognese, Arehivlo Storleo Italiano 42 (1908) S. 353-363.
- M. GRABMANN, Petrus von Hibernia. der Jugendleh-
rer des hi. Thomas von Aquin, in: GRABMANN, Mittel-
alterliches Geistesleben 1 (1926) S.249-265. - K. HAMP~,
Zur Gründungsgeschichte der Universität Neapel, su-
zungsber. d. Heidelberger Akademie. Phil.-hlst. KI. 1923,
10. Abhdl. - E. KANTOROWICZ, Kaiser Friedrlch der
Zweite. Text- und Ergänzungsband (1921/31). - E. ~.
MEIJERS, L'Universita dl Napoll nel seeolo XIII, ~n
MEIJERS, Etudes d'hlstolre du droit 3 (1959). - stona
della Universita di NapolI, seritta da F. TORRACA, G. M.
MONTI etc. (1924). - E. WINKELMANN, Ober die ersten
Staats-Universitäten, Heidelberger Prorektoratsrede vo~
22.11.1880.
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Schnitzereien, Schmiedeerzeugnisse, Kleidung und Schmuck, Herrschaftsinsignien sowie Ob-
jekte aus dem Bereich der Magie aus Mrika. Kunsthandwerk aus Indonesien, tibetische Plastik
und Kultgeräte und eine bedeutende Ceylonmasken-Sammlung. Kunst aus Alt-Peru und
eine Melanesien-Kollektion mit den Schwerpunkten Asmat und Sepik. Sonder-Ausstellungen.
Führungen nach Vereinbarung.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 15-17 Uhr
Sonntag 11-13 Uhr
Eintritt frei
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